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Urteil vom 27. Mai 2013

in Sachen

A.

Klagerin und Berufungsklagerin

unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. X.

gegen

B.

Beklagter und Berufungsbeklagter

vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. Y.

unentgeltlich vertreten durch Substitut Rechtsanwalt lic. iur. Y1.

betreffend Erganzung eines auslandischen Scheidungsurteils (vorsorgliche

Massnahmen betreffend Kinderbelange)

Berufung gegen eine Verfliigung des Einzelgerichtes (5. Abteilung) des Be-
zirksgerichtes Ziirich vom 12. November 2012; Proz. FP120174



Erwagungen:

1.  Die Parteien heirateten im Februar 2005 in Mazedonien und zogen
kurze Zeit danach in die Schweiz. Sie sind die Elternvon C.__ | geboren
tt.mm.2006. Am 4. April 2008 schlossen die Parteien vor der Eheschutzrichterin
des Bezirksgerichts Zirich eine Vereinbarung Uber das Getrenntleben. Gestitzt
darauf wurde C.___ unter die elterliche Obhut der damaligen Klagerin und heu-
tigen Klagerin und Berufungsklagerin (fortan Klagerin) gestellt. Gleichzeitig wurde
fur C.___ eine Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB angeordnet
(act. 5/8/10 S. 3, 5; act. 5/8/12, 5/8/15).

Mit Urteil vom 13. Mai 2008 des Grundgerichts Kumanovo, Mazedonien,
wurden die Parteien geschieden. Die elterliche Sorge tUber C.__ wurde dem
Beklagten zugeteilt (act. 5/3/7 bzw., vollstandig Ubersetzt, act. 4/9). Der Beklagte
ist inzwischen eine neue Ehe mit D._ eingegangen und wurde aus dieser

Ehe im Sommer 2012 Vater seines zweiten Sohns E. (act. 5/17 S. 3).

Nach der Trennung der Parteien lebte C.__ kurzzeitig bei der Klagerin in
Zurich. Nach einer Reise nach Mazedonien wurde der Klagerin gemass der Schil-
derung der Vorinstanz aufgrund des erwahnten Urteils vom 13. Mai 2008 die
Ruckreise mit dem Kind in die Schweiz verwehrt. Im Juni 2009 kehrte der Beklag-
temitC.___ indie Schweiz zurlick. Ab dann lebte C.__ im Wesentlichen
beim Beklagten in der Schweiz (act. 3 S. 14). Die Klagerin Gbte ein Besuchsrecht
aus (vgl. act. 5/13/3).

Zwischenzeitlich erwirkte die Klagerin in Mazedonien eine Umteilung der el-
terlichen Sorge an sich (Urteile vom 25. Marz 2010 und [zweitinstanzlich] 5. Janu-
ar 2011, act. 5/3/12-13). Mit Urteil vom 11. Juli 2012 stellte das Grundgericht

Kumanovo C. wieder unter die elterliche Sorge des Beklagten (act. 5/3/19).



2.

Mit Eingabe vom 14. September 2012 erhob die Klagerin vor dem Ein-

zelgericht am Bezirksgericht Zurich (Vorinstanz) eine Klage betreffend Abande-

rung und Erganzung des auslandischen Scheidungsurteils. Dabei stellte die Kla-

gerin in der Hauptsache die folgenden Antrage (act. 5/1 S. 2):

l|1-

Es sei festzustellen, dass das Scheidungsurteil vom 13. Mai 2008 des Grundgerichts
Kumanovo in Mazedonien ausschliesslich mit Bezug auf den Scheidungspunkt aner-

kennbar ist.

Es sei festzustellen, dass das Urteil vom 13. Mai 2008 sowie der Entscheid vom
11. Juli 2012 des Grundgerichts Kumanovo beziiglich der Regelung der Kindesbe-
lange zufolge fehlender Zustandigkeit / Verfahrensmangel nicht anerkannt werden

kénnen.

Es sei die elterliche Sorge Uber das Kind C. , geb. tt.mm.2006, der Klagerin zu-

zuteilen.
Es sei fur den Beklagten ein angemessenes Besuchsrecht festzulegen.
Die laufende Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB sei beizubehalten.

Der Beklagte sei zu verpflichten, der Kldgerin an den Unterhalt und die Erziehung
des Kindes C. mit Wirkung ab 1. Oktober 2012 monatliche Unterhaltsbeitrage

von Fr. 650.00 zuziglich Kinderzulage zu zahlen.
Der Kinderunterhalt sei gerichtsublich zu indexieren.

Unter Kosten und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Im Weiteren ersuchte die Klagerin um Gewahrung der unentgeltlichen

Rechtspflege mit Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertreterin und stellte

das folgende Begehren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen (vgl.
act. 5/1 S. 2f.):

l|1-

a) Das Kind C. , geb. tt.mm.2006, sei fur die Dauer des Verfahrens unter die el-

terliche Sorge der Klagerin zu stellen. Eventualiter sei es unter ihre Obhut zu stellen.

b) Diese vorsorgliche Massnahme sei im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch

ohne Anhdrung des Beklagten zu erlassen.

a) Es sei dem Beklagten fiir die Dauer des Verfahrens ein angemessenes Besuchs-

recht einzurdumen.

b) Es sei dem Beklagten unter Androhung von Art. 292 StGB zu verbieten, wahrend

der Dauer des Verfahrens mit dem Kind ins Ausland zu reisen.



3. Die Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB sei beizubehalten.

4. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Kldgerin an den Unterhalt und die Erziehung des
Kindes monatliche Unterhaltsbeitradge von Fr. 650.00 zu zahlen, zahlbar rickwirkend
ab 1. Marz 2012."

Mit Verfligung vom 19. September 2012 verweigerte die Vorinstanz den Ur-
teilen aus Mazedonien in Bezug auf die Kinderbelange die Anerkennung und stell-
te C.___ im Sinne einer superprovisorischen Anordnung mit sofortiger Wirkung
unter die alleinige Obhut der Klagerin. Gleichzeitig wurde dem Beklagten eben-

falls superprovisorisch ein Wochenendbesuchsrecht gewahrt (act. 5/7).

3.  Mit Verfligung vom 12. November 2012 gewahrte die Vorinstanz bei-
den Parteien die unentgeltliche Rechtspflege mit Bestellung unentgeltlicher
Rechtsbeistandinnen. Gleichzeitig nahm die Vorinstanz davon Vormerk, dass die
Parteien mit Urteil des Grundgerichts Kumanovo vom 13. Mai 2008 rechtskraftig
geschieden seien, und verweigerte den Urteilen aus Mazedonien in Bezug auf die
Kinderbelange die Anerkennung. Im Ubrigen verfligte die Vorinstanz am
12. November 2012 was folgt (act. 5/24, act. 5/33 = act. 3 = act. 6 S. 27 f.):

"1.-4. ..

5. Das Kind C._____, geboren am tt.mm.2006, wird im Sinne einer vorsorglichen Mass-
nahme fur die Dauer des vorliegenden Verfahrens unter die Obhut des Beklagten ge-
stellt.

6. Die Klagerin ist berechtigt, das Kind C.__

- jedes zweite Wochenende von Freitag ab Hortschluss bis Sonntag 19 Uhr sowie
- jeden Dienstag ab Kindergartenschluss bis Mittwochmorgen Kindergartenbeginn
auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen.

7. Die im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB errichtete Beistandschaft wird fortgefiihrt. Dem
Beistand werden die folgenden Aufgaben Ubertragen:

- Organisation des vom Gericht angeordneten Besuchsrechts sowie

- Uberwachung der Durchfiihrung desselben.
8. Die Ubrigen Antrage der Klagerin werden abgewiesen.

[10.-11. Mitteilung / Begriindung bzw. Rechtsmittel]"



Die Klagerin verlangte am 15. November 2012 die schriftliche Begrindung
der zunachst unbegriindet erdéffneten Verfigung (act. 5/25). Am 23. November
2012 entschied die Vorinstanz Uber ein Erlauterungsbegehren der Klagerin, be-
treffend die im vorliegenden Verfahren nicht relevante Frage der sofortigen Voll-

streckbarkeit des unbegriundeten Entscheids (act. 5/31).

Die begrindete Ausfertigung der Verfugung vom 12. November 2012 wurde
am 14. Dezember 2012 versandt und den Parteien am 15. bzw. 17. Dezember
2012 zugestellt (act. 5/34/2-3).

4. Mit Eingabe vom 27. Dezember 2012 erhob die Klagerin rechtzeitig Be-
rufung gegen die Verfugung vom 12. November 2012. Dabei stellte sie die fol-

genden Rechtsmittelantrage (act. 2 S. 2):

"1.  Es seiin Aufhebung von Dispositivziffer 5 der Verfiigung vom 12. Nov. 2012 des Ein-
zelrichters am Bezirksgericht Zirich das Kind C. , geb. tt.mm.2006, fir die Dau-

er des Verfahrens unter die Obhut der Klagerin zu stellen.

2. Eventualiter sei der Entscheid vollstandig aufzuheben und die Sache zur Erganzung
des Sachverhalts und neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurlickzuweisen. Es sei
festzustellen, dass bis zum neuen Entscheid die Verfligung vom 19. Sept. 2012 be-
treffend Anordnung superprovisorischer Massnahmen Wirksamkeit und Bestand ha-
be.

3. a) Es sei in Aufhebung von Dispositivziffer 6 des vorinstanzlichen Entscheids fir den

Beklagten ein angemessenes Besuchsrecht festzulegen.

b) Eventualiter, wiirde die Obhut fir die Dauer des Verfahrens dem Beklagten zuge-
teilt, sei die Klagerin fir berechtigt zu erklaren, das Kind zusatzlich zum von der Vor-
instanz in Dispositivziffer 6 festgelegten Besuchsrecht wie folgt zu sich oder mit sich

auf Besuch resp. in die Ferien zu nehmen:

- in den Wochen ohne Wochenendbesuchsrecht von Donnerstag, nach Kindergar-

ten/Schule bis Freitagmorgen, Kindergarten- bzw. Schulbeginn;

- alternierend in den geraden Jahren an Ostern und in den ungeraden Jahren an

Pfingsten (jeweils Freitag bis Montagabend);

- jahrlich am zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr (mit Uber-

nachtung bis zum nachsten Tag) sowie

- jahrlich wahrend der Schulferien fir die Dauer von vier Wochen.



Es sei der Beklagte zu verpflichten, der Klagerin an den Unterhalt und die Erziehung
des Kindes ab dem Zeitpunkt der Zuteilung der Obhut an sie monatliche Unterhalts-

beitrage von Fr. 650.00 zuzuglich Kinderzulage zu bezahlen.

Erfolgt keine Riickweisung an die Vorinstanz, sei Uber die Antrage Ziff. 1 und 3 im

Sinne einer superprovisorischen Anordnung zu entscheiden.

Eventualiter sei der Berufung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO die aufschiebende Wirkung
zu erteilen und festzustellen, dass wahrend des Berufungsverfahrens der Entscheid

vom 19. Sept. 2012 betr. superprovisorische Massnahmen gliltig sei.

Unter Kosten und Entschadigungsfolgen zu Lasten des Beklagten."

Ferner stellte die Klagerin die folgenden prozessualen Antrage (act. 2 S. 3):

||1-

2.

5.

Es sei das Kind C. vom Gericht anzuhoren.

Die Akten der Vormundschaftsbehdrde der Stadt Zirich tber C. , geb.

tt.mm.2006, seien beizuziehen.
Es sei ein Bericht des Beistands F. , ¢/lo Sozialzentrum ..., einzuholen.

Es sei dem Sohn C. mit sofortiger Wirkung eine Kindervertretung im Sinne von
Art. 299 ZPO zu bestellen.

Es sei der Klagerin die unentgeltliche Prozessfiihrung zu bewilligen und ihr in der
Person der Unterzeichneten [i.e. Rechtsanwaltin X. | eine unentgeltliche

Rechtsvertreterin zu bestellen."

Mit Beschluss vom 14. Januar 2013 bewilligte die Kammer der Klagerin

fur das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege und bestellte ihre

Rechtsvertreterin als unentgeltliche Rechtsbeistandin. Im Weiteren traf die Kam-

mer am 14. Januar 2013 die folgenden Anordnungen (act. 7 S. 14):

"1.-2. ...

3.

Der Klagerin wird im Sinne einer einstweiligen superprovisorischen Massnahme mit
sofortiger Wirkung die elterliche Obhut tber den Sohn C. , geboren am

tt.mm.2006, Ubertragen.

Der Beklagte wird im Sinne einer einstweiligen superprovisorischen Massnahme be-
rechtigt, den Sohn C. jedes zweite Wochenende von Freitagabend bis Sonn-
tagabend, erstmals am Wochenende vom 25.-27. Januar 2013, auf eigene Kosten zu

sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen.



5. Der Beistand F. wird ersucht, die Anderung der Betreuungs- und Besuchsver-

haltnisse gemass den vorstehenden Ziffern zu begleiten.

[6.-7. Fristansetzung zur Erstattung der Berufungsantwort / Mitteilungen]"

6. Mit Eingabe vom 24. Januar 2013 erstattete der Beklagte die Beru-
fungsantwort. Darin beantragte er was folgt (act. 9 S. 2):

"1.  Es sei die Berufung der Klagerin umfassend abzuweisen und die Verfligung des Be-

zirksgerichts Zurich vom 12. November 2012 zu bekraftigen;

2. es sei die Obhut Uber das gemeinsame Kind C. , geb. tt.mm.2009, fur die Dauer

des Verfahrens umgehend dem Beklagten zuzuteilen;

3. es sei die Klagerin fir berechtigt und verpflichtet zu erklaren, das gemeinsame Kind
C. , geb. tt.mm.2006, jedes zweite Wochenende von Freitag 17:00 Uhr bis
Sonntag 19:00 Uhr sowie jeden Dienstag 16:30 Uhr bis Mittwoch morgens auf eigene

Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen;
[prozessualer Antrag:]

4. es sei dem Beklagten die umfassende unentgeltliche Rechtspflege sowie in der Per-
son von RAin lic. iur. Y. , substituiert durch den Unterzeichneten [i.e. Rechtsan-

walt Y1. einen unentgeltlichen Rechtsbeistand zu bestellen;

alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zzgl. 8% MWST zu Lasten der Klagerin."

7.  Mit Verfligung vom 4. Februar 2013 stellte die Prasidentin der Kammer
die Berufungsbegriindung und die Berufungsantwort dem Beistand F._ zu
und ersuchte diesen, sich vor dem Hintergrund des Kindeswohls zu den Rechts-
schriften der Parteien zu dussern, im Sinne eines kurzen Berichts zur Betreu-
ungssituation von C.__ bei der Betreuung durch die eine oder durch die ande-
re Partei (act. 11).

Am 18. Februar 2013 erstattete der Beistand F. den von ihm erbete-

nen Bericht Uber die Betreuungssituation von C. (act. 17).

8.  Mit Beschluss vom 1. Marz 2013 gewahrte die Kammer dem Beklagten
die unentgeltliche Rechtspflege mit Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbei-
standes in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. Y1.__ . Dies geschah mit dem
Hinweis, die Bestellung des unentgeltlichen Rechtsbeistands erlaube keine Sub-

stitution, und unter dem Vorbehalt besonderer, vorliegend nicht gegebener Aus-



nahmekonstellationen komme eine Bestellung mehrerer unentgeltlicher Rechts-

beistéande nicht in Frage.

Gleichzeitig stellte die Kammer den Parteien je ein Doppel des Beistandsbe-
richts vom 18. Februar 2013 zu, mit Ansetzung einer 10tagigen Frist zur Stellung-
nahme (act. 18). Die Parteien nahmen mit Eingaben vom 11. Marz und 14. Marz
2013 Stellung zum Beistandsbericht (act. 20, 21).

9. Die Berufungsantwort und die Stellungnahmen der Parteien zum Bei-
standsbericht wurden der jeweiligen Gegenpartei zugestellt (act. 18, act. 23/1-2,
act. 24/1-2). Auch die in der Folge eingereichte Zwischenorientierung der klageri-
schen Rechtsvertreterin Uber ihre Aufwendungen vom 8. April 2013, die weitere
Eingabe der Klagerin vom 2. Mai 2013 und die Zwischenorientierung des Rechts-
vertreters des Beklagten Uber seine Aufwendungen vom 10. Mai 2013 wurden der

jeweiligen Gegenpartei zugestellt (act. 25-35).

Die Akten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 5/1-

34). Das Berufungsverfahren erweist sich als spruchreif.

1.  Vorbemerkungen:

1.1 Zur Zustandigkeit der hiesigen Gerichte und zur Anwendbarkeit des
schweizerischen Rechts kann auf die Erwagungen im Beschluss vom 14. Januar

2013 verwiesen werden (act. 7 S. 3).

1.2 Erstinstanzliche Entscheide Uber vorsorgliche Massnahmen sind nach
Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Betrifft der Prozess eine nicht
vermdgensrechtliche Angelegenheit, so ist die Berufung bei im Ubrigen gegebe-
nen Voraussetzungen uneingeschrankt zulassig (ZK ZPO-Reetz/ Theiler,
2. Auflage 2013, Art. 308 N 37, 45). Wird wie vorliegend mit der Zuteilung der el-
terlichen Obhut zum einen und der Festlegung von Unterhaltsbeitragen zum an-

deren gleichzeitig ein ideelles und ein vermodgenswertes Begehren gestellt, so ist



bei der Qualifikation dem ideellen Begehren der Vorrang einzuraumen, womit
grundsatzlich von einer nicht vermogensrechtlichen Angelegenheit auszugehen
ist (Reetz/Theiler, a.a.0., Art. 308 N 46). Auf die Berufung der Klagerin ist daher

einzutreten.

1.3 Mit Berufung kdnnen unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige
Sachverhaltsfeststellung gerugt werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz ver-
fugt Uber umfassende Kognition. Sie kann auch Ermessensentscheide Uberprifen
(Reetz/Theiler, a.a.0., Art. 310 N 5 f.). Fur die Ansicht des Beklagten, mit Beru-
fung angefochtene Entscheide Uber vorsorgliche Massnahmen durften nur bei er-
heblichen und offensichtlichen Rechtsverletzungen aufgehoben werden (act. 9
S. 3), findet sich in Gesetz und Rechtsprechung keine Grundlage. Erst das Be-
schwerdeverfahren vor dem Bundesgericht kennt eine Beschrankung der Kogniti-
on (vgl. Art. 98 BGG).

1.4 Uber die Anordnung vorsorglicher Massnahmen wahrend des Schei-
dungsverfahrens ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (Art. 276 Abs. 1
i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO). Die tatsachlichen Verhaltnisse sind in diesem Verfah-
ren nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich glaubhaft zu machen. Vorausge-
setzt ist, dass fur das Vorhandensein der betreffenden Tatsachen eine grossere
Wahrscheinlichkeit spricht, als fur das Gegenteil. Das Gericht entscheidet nach
Maoglichkeit anhand von rasch greifbaren Beweismitteln. Dabei steht der Urkun-
denbeweis im Vordergrund (ZK ZPO-Sutter-Somm/Vontobel, 2. Auflage 2013,
Art. 271 N 9 ff.).

1.5 Gemass Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht den Sachverhalt
von Amtes wegen, wenn in familienrechtlichen Verfahren Gber Kinderbelange zu
entscheiden ist (Untersuchungsgrundsatz). Dies andert indes nichts an der ge-
schilderten summarischen Natur des Verfahrens. Das Sammeln des Prozessstof-
fes ist ohnehin in erster Linie Sache der Parteien, welche nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben zur Mitwirkung verpflichtet sind, da sie den Prozessstoff
am besten kennen. Dies gilt verstarkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien
(vgl. ZK ZPO-Sutter-Somm/Vontobel, 2. Auflage 2013, Art. 272 N 14; der Grund-

gedanke dieser Ausfuhrungen kann auf die Untersuchungsmaxime nach Art. 296
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ZPO Ubertragen werden). Das Gericht kann im summarischen Verfahren auch bei
Kinderbelangen auf ihm plausibel erscheinende Aussagen einer Partei abstellen,
ohne weitere Beweismittel beizuziehen (vgl. OGer ZH LE110043 vom 2. April
2012, E. 111./2.2).

Der unbeschrankte Untersuchungsgrundsatz bei Kinderbelangen fuhrt nach
der Praxis der Kammer in Analogie zu Art. 229 Abs. 3 ZPO zur unbeschrankten
Zulassigkeit von Noven bis zur Urteilsberatung auch im Berufungsverfahren. Die
Praxis des Bundesgerichts nach BGE 138 Ill 625 zum beschrankten Untersu-
chungsgrundsatz wird auf solche Falle nicht Ubertragen (vgl. OGer ZH LC130019
vom 8. Mai 2013, E. 3.1; OGer ZH LY120046 vom 13. Februar 2013, E. I1l./1.4;
vgl. auch BK ZPO-Spycher, Art. 296 N 9).

2. Zuden prozessualen Antragen betreffend die Kindesbelange:

2.1 Die Klagerin beantragte wie eingangs angefuhrt die Durchfuhrung einer
Kinderanh6rung, den Beizung von Akten der Vormundschaftsbehorde, die Einho-
lung eines Beistandsberichts und die Bestellung einer Kindesvertretung im Sinne
von Art. 299 ZPO (act. 2 S. 3).

2.2 Ein Bericht des Beistands F. wurde wie geschildert eingeholt,

und den Parteien wurde Gelegenheit gegeben, sich dazu zu aussern.

Den weiteren prozessualen Antragen betreffend C.__ st nicht zu folgen.
Zur Thematik einer Kinderanhdrung erwog die Vorinstanz, angesichts der schwe-
ren Vorwurfe, welche die Parteien mit Blick auf die Betreuungvon C.__ ge-
geneinander erheben wirden, und des zerriutteten Verhaltnisses zwischen ihnen,
bestehe mit Blick auf eine Anhérungvon C._ das Risiko einer Druckaus-
ubung seitens eines Elternteils oder beider Elternteile. Daher erscheine eine An-

hoérung des erst sechs Jahre alten C. unzumutbar (act. 3 S. 13).

Ob von einer Anhérung von C. unter diesen Umstanden definitiv ab-
zusehen ist, muss an dieser Stelle nicht entschieden werden. Das Alter von
C. schliesst eine Anhdrung jedenfalls nicht kategorisch aus (vgl. ZK ZPO-

Schweighauser, 2. Auflage 2013, Art. 298 N 29). Dass eine Anhorung in der vor-
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liegenden Situation angesichts des schweren Elternkonflikts eine Belastung fur

C. darstellen wirde, liegt allerdings auf der Hand. Daher ist jedenfalls zu
vermeiden, dass C. ohne Notwendigkeit mehrmals angehort wird. Eine An-
hérung von C. kann daher im summarischen Massnahmeverfahren unter-
bleiben.

Abzusehen ist auch von der Bestellung einer Kindsvertretung nach Art. 299
ZPO. Angesichts des Streits der Parteien Uber die Obhutsregelung besteht vorlie-
gend zwar durchaus ein Bedurfnis nach einer neutralen Person, welche sich im
Sinne des Kindeswohls zu den strittigen Punkten aussert (vgl. Art. 299 Abs. 2 lit. a
ZPO). Diesem Bedurfnis genugt indes im Rahmen des vorliegenden Verfahrens

die bestehende Besuchsrechtsbeistandschaft.

Schliesslich besteht auch fur den Beizug von Akten der Vormundschaftsbe-
horde (neu: Kindes- und Erwachsenenschutzbehorde) der Stadt Zurich keine
Veranlassung. Wie nachfolgend gezeigt wird, lasst sich der entscheidrelevante
Sachverhalt gestltzt auf die vorliegenden Akten mit hinreichender Klarheit fest-

stellen.

3. Zuteilung der elterlichen Obhut tUber C.

3.1 Wer ein Kind betreuen will, muss zur Erziehung geeignet bzw. fahig
sein. Dazu gehdrt auch die Toleranz gegenuber dem anderen Elternteil in dem
Sinne, dass die Hauptbetreuungsperson den Kontakt des Kindes zum anderen
Elternteil zu fordern hat. Ist die Erziehungsfahigkeit bei beiden Elternteilen gege-
ben, sind Kleinkinder und grundschulpflichtige Kinder regelméassig demjenigen
Elternteil zuzuteilen, der die Mdglichkeit hat und dazu bereit ist, sie persodnlich zu
betreuen. Erflllen beide Elternteile diese Voraussetzungen ungefahr in gleicher
Weise, so kann als weiteres Kriterium die Stabilitat der ortlichen und familiaren
Verhaltnisse herangezogen werden (BGer in FamPra 2012 S. 1094 ff., E. 3.1).
Langerfristig bestandigere und damit vorteilhaftere Perspektiven beim einen
Ehegatten kdnnen den Nachteil der bei diesem Ehegatten teilweise erforder-
lichen Fremdbetreuung Uberwiegen. Die Moglichkeit der personlichen Betreuung

des Kindes als Kriterium tritt dann in den Hintergrund (BGer in FamPra 2006
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S. 753 ff., E. 4.4.1; vgl. zum Ganzen FamKomm Scheidung/Vetterli, Art. 176 ZGB
N 2 ff.).

3.2 Vor der Vorinstanz erhoben beide Parteien Vorbehalte bezlglich der
Erziehungsfahigkeit der jeweiligen Gegenpartei. Die diesbeztiglichen Vorwirfe
des Beklagten an die Adresse der Klagerin erachtete die Vorinstanz als nicht
glaubhaft. Beim Beklagten erkannte die Vorinstanz eine teilweise verminderte
Fahigkeit zur Kooperation mit der Klagerin. Dies gentige aber nicht, um dem Be-

klagten die Erziehungsfahigkeit abzusprechen (act. 3 S. 18 f.).
3.3 Erziehungsfahigkeit der Klagerin:

3.3.1 Der Beklagte macht berufungsweise geltend, die Klagerin habe ihre
Erziehungsfahigkeit zu keinem Zeitpunkt substantiiert dargelegt. Die Vorinstanz
habe lediglich seine Behauptungen gegen die Erziehungsfahigkeit der Klagerin
nicht als belegt erachtet. Damit sei der Klagerin nicht die Erziehungsfahigkeit at-
testiert worden. Eine eingehende Prufung der Erziehungsfahigkeit der Klagerin sei

jedoch flr eine Zuteilung der Obhut an sie dringendst geboten (act. 9 S. 15).

Der Beklagte verkennt, dass das Gericht, insbesondere im summarischen
Verfahren, nicht von sich aus eine eingehende Prufung der Erziehungsfahigkeit
jedes Elternteils vornimmt. Dies geschieht vielmehr nur insofern, als diesbezlgli-
che konkrete Vorbehalte im Raum stehen. Das Vorbringen solcher Vorbehalte
gegenuber dem Gericht ist nach dem eingangs Gesagten in erster Linie Sache
der Parteien. Der Beklagte kann sich vor diesem Hintergrund nicht darauf be-
schranken, die Erziehungsfahigkeit der Klagerin ganz allgemein bzw. "ganzlich"
(act. 9 S. 15) zu bestreiten.

3.3.2 Trotz der Mitwirkungspflicht der Parteien ist das Gericht im Geltungs-
bereich der uneingeschrankten Untersuchungsmaxime verpflichtet, die gebotenen
Abklarungen zu treffen. Diesem Erfordernis ist die Kammer mit der Einholung ei-
nes Berichts des Beistands von C.__ nachgekommen. Der Beistand F.
gab an, die Klagerin sei grundsatzlich in der Lage, C.__ altersgerecht zu pfle-

gen und zu erziehen. Sie setze sich fur das Wohl von C. ein und hole sich
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in schwierigen Situationen Unterstltzung von aussen, z.B. in Form freiwilliger Er-
ziehungsberatung (act. 17 S. 2). Der Beistand hielt zudem bereits am 19. Sep-
tember 2012 gegenuber der Vorinstanz fest, es spreche nichts gegen die Zutei-
lung der Obhut an die Klagerin (act. 5/5).

Der Beklagte halt dem Beistandsbericht entgegen, aus der Aussage von
F.__ gehe nicht hervor, dass die Klagerin tatsachlich in der Lage sei, sich ent-
sprechendum C.__ zu kimmern. Die Klagerin bekleide C._ regelmassig
mit alten Kleidern. Zudem habe sie C.__ etwa durch schriftliche Anbringung
entsprechender Symbole auf dem Arm des Kindes mit der UCK konfrontiert. Da-
her sei davon auszugehen, dass die Klagerin mitnichten in der Lage sei, C.__
dem Kindswohl entsprechend zu betreuen. Zudem liefere die Klagerin C.__
regelmassig unangemeldet beim Beklagten ab, weil sie nicht die Kapazitat habe

bzw. aufbringen wolle, sich um das Kind zu kimmern (act. 20 S. 3 f.,, act. 33 S. 1).

3.3.3 Aus dem Gesagten gehen keine konkreten Anzeichen fur eine ernst-
hafte Beeintrachtigung der Erziehungsfahigkeit der Klagerin hervor. Das Alter der
getragenen Kleider bzw. die Haufigkeit des Kaufs neuer Kleider ist — wie allge-
mein materielle Zuwendungen — fur die Wahrung des Kindeswohls zweitrangig.
Immerhin bestatigte G._ von der Leitung desvon C.__ besuchten Horts
... am 6. November 2012 (und damit wahrend der Zeit, als C.__ gestutzt auf
die superprovisorische Verfligung der Vorinstanz vom 19. September 2012 von
der Klagerin betreut wurde), dass C._____ im Allgemeinen gepflegt im Hort er-
scheine und sauber sowie dem Wetter entsprechend gekleidet sei (act. 5/23). Die
Vorbehalte des Beklagten betreffend die Bekleidung von C.__ bei der Betreu-

ung durch die Klagerin sind daher nicht glaubhaft.

Dass die Klagerin C.___ regelmassig unangemeldet beim Beklagten ab-
liefere, ist als unbelegte und bestrittene (vgl. dazu act. 29) Parteibehauptung des
Beklagten nicht geeignet, eine Beeintrachtigung der Erziehungsfahigkeit der Kla-
gerin glaubhaft zu machen. Bei solchen Schwierigkeiten ware der Beistand von
C._____, dessen Aufgabe die Uberwachung und Begleitung des Besuchsrechts
des Beklagten ist, die geeignete Ansprechperson des Beklagten. Aus dem Bei-

standsbericht gehen indes keinerlei Anzeichen flr ein entsprechendes, problema-



-14 -

tisches Verhalten der Klagerin hervor, welches ihre Kooperationsfahigkeit und

Verlasslichkeit als Obhutsinhaberin in Frage stellen wurde.

Was sodann das angeblich mit Kugelschreiber auf C._ s Oberarm ge-
schriebene UCK-Symbol angeht, erklarte die Klagerin bereits gegenlber der Vor-
instanz, dabei habe es sich um die Flagge mit dem Doppeladler gehandelt.
C.___ habe dieses Symbol in einem Katalog gesehen und habe es auf seinem
Oberarm gewollt. Das sei nicht gefahrlich (Vi-Prot. S. 16). Der Beklagte vermoch-
te in der Folge nicht konkret zu verdeutlichen, weshalb dieser Vorfall dem Wohl
von C.__ zum Nachteil gereichte. Daher ist davon auszugehen, dass es um
eine harmlose Verwendung eines patriotischen (albanischen) Symbols ging. Dass
die Klagerin ein gefahrliches Gedankengut vertreten und gegentiber C._ zum
Ausdruck bringen wirde, geht daraus nicht hervor. Etwas anderes kann auch aus
der unbelegten Behauptung des Beklagten nicht geschlossen werden, wonach
C.__ einmal gesagt habe, wenn er gross sei, werde er "alle Serben umbrin-
gen" (Vi-Prot. S. 20). Dass C.__ von der Klagerin zu solchen Aussagen ani-

miert werde, vermag der Beklagte nicht glaubhaft zu machen.

3.3.4 Vor der Vorinstanz wurde der Vorwurf des Beklagten thematisiert, die
Klagerin habe ihnn vor C.__ als Lugner bezeichnet. Die Klagerin erwiderte da-
zu, sie misse unwahre Behauptungen des Beklagten (etwa, sie habe C.
nicht gern) dem Kind gegentber richtigstellen. Der genaue Wortlaut kénne nicht
eruiert werden (Vi-Prot. S. 24). Die Klagerin wirft dem Beklagten ihrerseits im Be-
rufungsverfahren vor, in seinem Haushalt werde schlecht Uber sie gesprochen
(act. 2 S. 15).

Den Parteien ist zum Wohl von C. zu empfehlen, negative Ausserun-
gen Uber einander in Gegenwart von C. zu unterlassen. Der diesbezugliche
Vorwurf des Beklagten an die Adresse der Klagerin wurde im Berufungsverfahren

nicht mehr thematisiert. Daher ist darauf nicht weiter einzugehen.

3.3.5 Entscheidend ist mit Blick auf die Erziehungsfahigkeit, dass ein Eltern-
teil in der Lage ist, den Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil trotz negativer

Gefuhlen gegenuber diesem zu unterstutzen. Diesbezuglich werden gegenuber



-15 -

der Klagerin auch vom Beklagten keine konkreten Vorbehalte vorgebracht. Die
Klagerin liess in der Zeit seit dem Ergehen des Beschlusses vom 14. Januar 2013
betreffend (erneute) superprovisorische Zuteilung der Obhut an die Klagerin sogar
im Einverstandnis mit dem Beklagten und dem Beistand ein weitergehendes Be-
suchsrecht des Beklagten unter der Woche zu (act. 30, 33). Der allgemeine Vor-
wurf des Beklagten, die Klagerin sei ihm gegenuber Uberhaupt nicht kooperativ,
ist daher unbehelflich (act. 9 S. 11). Dasselbe gilt betreffend die Hinweise des Be-
klagten auf Versuche der Klagerin, rechtlich gegen ihn vorzugehen (act. 9 S. 11 f.,

S. 14). Dass sie ihre Rechte wahrt, ist der Klagerin nicht zum Vorwurf zu machen.

Sollte die Klagerin C. tatsachlich ohne Mitteilung an den Beklagten in
einem albanischen Kindergarten angemeldet haben (act. 9 S. 12), so ist sie daran
zu erinnern, dass auch bei Zuteilung der Obhut an sie bis auf weiteres die elterli-

che Sorge bei beiden Elternteilen verbleibt.

3.3.6 Betreffend die weiteren vom Beklagten geltend gemachten Probleme
im Zusammenhang mit der Erziehungsfahigkeit der Klagerin (etwa schlechte Er-
nahrung, sofortiges Ausrasten, ungentigende Pflege, vgl. Vi-Prot. S. 9, 18 f.) kann
auf die Erwagungen der Vorinstanz verwiesen werden, wonach es sich um blosse
unbelegte Behauptungen des Beklagten handelte (act. 3 S. 20). Dies gilt auch be-
treffend die Schilderung des Beklagten, die Klagerin habe sich nur aus aufent-
haltsrechtlichen Griindenum C.__ bemuht (Vi-Prot. S. 7), bzw. sie habe kein
echtes Interesse an C.___ gezeigt, habe vom Beklagten jeweils zur Austibung
des Besuchsrechts ermahnt werden miissen und habe Ubernachtungen von
C.___ Dbeisich regelmassig abgelehnt (act. 9 S. 8 f.). Die Vorinstanz hat zutref-

fend auf die langjahrigen Bemihungen der Klagerin auch vor mazedonischen Ge-

richten um das Sorgerecht Uber C. verwiesen (act. 3 S. 20). Zudem ergibt
sich aus den Angaben von C. s Beistand vom 24. September 2012, dass die
Klagerin C. in der Zeit, als C. mehrheitlich beim Beklagten lebte, "in

der Regel zweimal pro Woche zu sich auf Besuch" nahm, "inklusive Ubernach-
tungen" (act. 5/13/3). Die Schilderung des Beklagten ist vor diesem Hintergrund
nicht glaubhaft.
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3.3.7 Was schliesslich die gesundheitlichen Beschwerden der Klagerin
angeht (Bandscheibenproblematik mit ins Bein ausstrahlenden Schmerzen, vgl.
Vi-Prot. S. 24), sind keine negativen Auswirkungen auf die Erziehungsfahigkeit
der Klagerin ersichtlich (vgl. Vi-Prot. S. 15, 24). Auch der Beklagte macht nichts
anderes geltend.

Zusammenfassend ist die Erziehungsfahigkeit der Klagerin im Rahmen der
vorsorglichen Massnahmen in Ubereinstimmung mit der Einschatzung des Bei-

stands von C. zu bejahen.
3.4 Erziehungsfahigkeit des Beklagten:

3.4.1 Zunachst ist auf die Kooperationsfahigkeit einzugehen. Damit, dass
der Beklagte den Kontakt zwischen der Klagerinund C._ grundsatzlich zu-
liess (act. 3 S.18 f.), sind die diesbezlglichen Anforderungen an die Erziehungs-
fahigkeit noch nicht erfullt. Das von der Vorinstanz aufgezeigte unkooperative
Vorgehen des Beklagten in den mazedonischen Gerichtsverfahren (act. 3 S. 18)
wurde seitens des Beklagten nicht bestritten (act. 5/11 S. 10 oben). Danach ist
davon auszugehen, dass die Urteile mit Sorgerechtszuteilung an den Beklagten
als Abwesenheitsurteile ergingen, ohne Teilnahme der Klagerin am Verfahren, da
der Beklagte ihre Adresse in der Schweiz verschwiegen hatte (vgl. act. 5/1 S. 4, 9;
Vi-Prot. S. 6 ff., S. 19f,, S. 25f.).

Die Klagerin verdeutlicht dazu im Berufungsverfahren unter Einreichung der
erwahnten vollstandigen Ubersetzung des Urteils vom 13. Mai 2008, dass der
Beklagte im dortigen Verfahren wahrheitswidrig angegeben habe, die Parteien
hatten sich auf die Zuteilung der elterlichen Sorge an ihn geeinigt (act. 2 S. 19;
act. 4/9 S. 2). Dem halt der Beklagte entgegen, die Parteien hatten sich sehr wohl
auf die Zuteilung der elterlichen Sorge an ihn geeinigt. Seine Angaben gegenuber
dem Gericht in Mazedonien seien daher wahrheitsgemass erfolgt (act. 9 S. 14).
Die Klagerin sei einverstanden gewesen damit, dass C.___ bei ihm und seiner
Familie lebte. Er bestreite daher ein unkooperatives Verhalten gegenuber der
Klagerin (act. 9 S. 9).
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3.4.2 Vorab kann auf die zutreffenden Ausfuhrungen der Vorinstanz verwie-
sen werden, wonach glaubhaft erscheint, dass der Beklagte Druck auf die Klage-
rin ausubte, um ihre Zustimmung zur Betreuung von C.__ durch ihn (den Be-
klagten) nach C.__ s Rickkehr in die Schweiz zu erlangen (vgl. act. 3 S. 8,
act. 5/3/ 11). Dies sowie der bereits erwahnte Kampf der Klagerin um das Sorge-
recht auch vor mazedonischen Gerichten Iasst eine freie Willensbildung hinsicht-
lich der vom Beklagten behaupteten Sorgerechtsvereinbarung unwahrscheinlich

erscheinen.

Weiter fallt auf, dass das eingangs erwahnte mazedonische Urteil vom
25. Marz 2010, gemass welchem die elterliche Sorge fur C.___ der Klagerin
zugeteilt wurde (act. 5/3/12), offenbar zu keinem Zeitpunkt eine Anderung der Be-
treuungvon C.  durch den Beklagten und seine Familie nach sich zog (vgl.
act. 1 S. 7 sowie die Telefonnotiz der Vormundschaftsbehdrde der Stadt Zurich
vom 25. Oktober 2011, act. 5/3/15). Auch dies spricht gegen die Kooperationsfa-
higkeit des Beklagten.

3.4.3 Im Zusammenhang mit der Kooperationsfahigkeit steht die Fahigkeit
eines Elternteils, die Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil zu fordern.
Hier fallt zu Lasten des Beklagten wie bereits in den Erwagungen zum Beschluss
vom 13. Januar 2013 erwahnt (act. 7 S. 7) ins Gewicht, dass C._ die jetzige
Ehefrau des Beklagten, D. | nach dessen Schilderung "Mama" nennt. Der
Beklagte begrusst dies offenbar, unter Hinweis auf die Freiwilligkeit dieses Verhal-
tensvon C.__ (Vi-Prot. S. 18). Im Berufungsverfahren erklart der Beklagte,
C.___ wisse durchaus, wer seine Mutter sei, doch er habe zu seiner Stiefmutter
auch ein mutterliches Verhaltnis. C.__ nenne letztere daher Mama, wahrend

er die Klagerin Mami nenne (act. 9 S. 11, act. 20 S. 3). Die Ansicht der Klagerin,

C. wisse nicht mehr genau, wer seine eigene Mutter sei (Vi-Prot. S. 11),
wird indessen vom Beistand von C. geteilt (act. 17 S. 1). Dass C. hin-
sichtlich der Mutterrolle(n) von D. und der Klagerin verwirrt ist, erscheint vor

diesem Hintergrund glaubhaft. Die Problematik wird erheblich verstarkt, wenn von

Seiten der Familie des Beklagten aktiv verlangt wird, dass C. D.

"Mama" nennt (so die Klagerin, act. 5/20 S. 3 oben). Der Beklagte verweist wie
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erwahnt auf die Freiwilligkeit dieses Verhaltens von C.___ . Im Zusammenhang
mit dem Strafverfahren gegen den Vater des Beklagten (dazu gleich nachfolgend)
gab C.__ aber offenbar seiner Vertretungsbeistandin im Gesprach gegentber
an, er "musse" der neuen Freundin seines Vaters Mama sagen (so die Schilde-
rung des Stadtrichteramts Zurich in der Nichtanhandnahmeverfugung vom

7. Februar 2013, act. 22 S. 1).

3.4.4 Eine weitere Thematik mit Blick auf die Erziehungsfahigkeit der Partei-
en ist die Ernahrung von C.__ . Nach den Angaben des Beklagten vor der Vor-
instanz musste bei C.__ eine Zahnsanierung fur Fr. 4'000.00 vorgenommen
werden (Vi-Prot. S. 19). Offenbar waren Ende 2010 acht bis neun Milchzéhne von
C.__ so stark beschadigt, dass das Kind fur die Behandlung in Narkose ver-
setzt werden musste (act. 2 S. 16; act. 9 S. 13). Der geschilderte Umfang der
Zahnsanierungvon C.___ ist angesichts seines Alters besorgniserregend. In
den Erwagungen zum Beschluss vom 14. Januar 2013 hielt die Kammer fest, es
spreche zumindest in der Tendenz einiges daflir, dass C._ s Zahnschaden in
erheblichem Umfang beim Beklagten (durch Verwdéhnen mit SUssigkeiten) verur-
sacht worden seien (act. 7 S. 8). Daran ist festzuhalten, zumal der Beklagte in der
Berufungsantwort keine genaueren Angaben zu den betreffenden Zahnschaden
vorbrachte und der Beistand F._ _angab, C._ werde beim Beklagten mit
Sussigkeiten verwdhnt (act. 17 S. 2). Dass die Geschenke gemass dem Beklag-
ten oft nicht von ihm selber kamen, sondern von Familienangehorigen (act. 20 S.
3), hilft dem Beklagten nicht, da er gegenuber C.__ die Erziehungsverantwor-
tung tragt, wenn das Kind in seiner Obhut ist. Immerhin tragt die Klagerin insofern
eine gewisse Mitverantwortung, als sie seit Juni 2009 in der Schweiz ein Be-
suchsrecht ausubte. Die Klagerin hatte daher mit auf eine frihzeitige Behandlung
der Zahnschaden hinwirken kénnen. Die Hauptverantwortung fur die Erziehung
von C.  trugindes zu dieser Zeit der Beklagte, der C._ zur Hauptsache

betreute (bzw. von seinen Familienangehorigen betreuen liess).

3.4.5 Die Klagerin bringt vor, der Vater des Beklagten habe sich im Herbst
2012 bei einem Besuch in ihrer Wohnung gegenuber C. "ausserst grob"

verhalten, als er das Kind zur Ruckkehr zum Beklagten habe bewegen wollen
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(act. 5/1 S. 12; act. 2 S. 17 f.). Der Beklagte bestritt, dass C.___ in seinem Um-
feld je geschlagen werde, und hielt fest, der Vorfall basiere lediglich auf Mutmas-
sungen (act. 9 S. 13). Die Stadtpolizei Zurich unternahm bezuglich dieses Vorfalls
Abklarungen. Fur C.__ wurde fur das Strafverfahren eine Vertretungsbeistan-
din bestellt (vgl. act. 4/7-8). C.___ gab gegenuber dieser an, er fande es nor-
mal, geschlagen zu werden, wenn er etwas angestellt habe. Dies ergibt sich aus
einer Telefonnotiz der Vormundschaftsbehdérde Zarich vom 18. Dezember 2012
(act. 4/8) und erscheint daher glaubhaft (act. 2 S. 17, act. 4/8).

Dass in der Folge kein Strafverfahren wegen Tatlichkeiten eroffnet wurde,
liegt nach der Nichtanhandnahmeverfigung des Stadtrichteramts vom 7. Februar
2013 daran, dass die Vertretungsbeistandin fir C.__ sein Aussageverweige-
rungsrecht wahrnahm (vgl. act. 22). Mit ein Grund daflr durfte gewesen sein,
dass ein solches Verfahren fur C.___ eine zusatzliche Belastung gewesen wa-
re. Diesbezugliche Vorbehalte mit Blick auf die Erziehungsfahigkeit des Beklagten
bzw. der Personen in seinem Umfeld werden dadurch nicht (ganzlich) zerstreut.
Immerhin ist aber festzuhalten, dass C._ der Vertretungsbeistandin gegen-
uber auch angab, seinen Grossvater vaterlicherseits gern zu haben (act. 22 S. 2).
Vor diesem Hintergrund, und angesichts der relativ geringfigigen Schwere des
zur Frage stehenden Verhaltens des Grossvaters (zur Diskussion stand offenbar
ein Packen am Kragen und Schleifen am Boden, was zu einer leichten Kratzwun-
de am Bauch des Kindes fuhrte, act. 22 S. 1), fallt dieser Vorfall wenig ins Ge-
wicht. Eine detaillierte Prufung der zugrundeliegenden Umstande kann im vorlie-

genden summarischen Massnahmeverfahren unterbleiben.

3.4.6 Die geschilderten Schwierigkeiten bezliglich der Betreuung von
C.___ durch den Beklagten und sein Umfeld — im Vordergrund steht die einge-
schrankte Kooperationsfahigkeit — wiegen nicht derart schwer, als dass dem Be-
klagten die Erziehungsfahigkeit geradezu abzusprechen ware. Auch beim Beklag-
ten kann die Erziehungsfahigkeit daher, wenn auch unter den aufgezeigten Vor-

behalten, bejaht werden.
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3.5 Betreuungssituation bei den Parteien:

3.5.1 Zur Betreuungssituation bei den Parteien erwog die Vorinstanz, der
Beklagte arbeite in einem Vollzeitpensum im Club Restaurant .... Die Klagerin ha-
be nach der Trennung der Parteien vor allem in Programmen der Stadt Zurich ge-
arbeitet, etwa von Juli 2011 bis Marz 2012 mit einem Pensum von 60% im Res-
taurant ... in Zirich. Der Besuch weiterer Einsatzprogramme sei vorgesehen. Das
Kriterium der personlichen Betreuung sprach danach fur die Vorinstanz fur eine

Obhutszuteilung an die Klagerin (act. 3 S. 20).

Indessen gab die Vorinstanz dem Kriterium der Stabilitat der Betreuungs-
verhaltnisse den Vorrang. Dazu wurde erwogen, C._ habe die letzten drei
Jahre beim Beklagten gelebt. Die Betreuung beim Beklagten erscheine in gerade-
zu idealer Weise geregelt, da seine Ehefrau und seine Eltern miteinbezogen wiir-
denund C.___ erst noch mit seinem Halbbruder zusammen aufwachsen kon-
ne. In Anbetracht der schwierigen Situation entspreche es dem Kindeswohl, dass
fur C.___ wenigstens im Alltag seine bisherige Betreuungssituation beibehalten
werde. Damit werde ihm eine gewisse Stabilitat geboten, bis tber die Frage der
Sorgerechtszuteilung im Hauptverfahren entschieden werden konne (act. 3 S. 20
ff.).

3.5.2 Bereits in den Erwagungen zum Beschluss vom 14. Januar 2013 wur-
den Vorbehalte mit Blick auf die Betreuungssituation beim Beklagten angeflhrt.
Insbesondere wurde festgehalten, die Betreuung durch die Familie des Beklagten
sei angesichts der Vielzahl von Betreuungspersonen entgegen der Vorinstanz
nicht ideal, sondern erscheine einigermassen unklar (act. 7 S. 9 f.). Daran ist fest-
zuhalten. Auch nach den Schilderungen des Beklagten waren bei ihm in den ver-
gangenen drei Jahren 6 Personen an der Betreuungvon C.___ beteiligt (der
Beklagte, seine Eltern, seine jetzige Ehefrau, sein Bruder sowie seine Schwage-
rin, vgl. act. 9 S. 10). Dass damit eine umfassende Betreuungvon C._ stets
gewahrleistet war (act. 9 S. 10), mag zutreffen, doch es andert nichts daran, dass
diese Betreuung in der Regel von Familienangehdrigen des Beklagten vorge-
nommen wird und nicht vom Beklagten selber. Die Klagerin kann im Vergleich da-

zu die Betreuung von C. in viel grosserem Umfang persoénlich sicherstellen.
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Dass die Klagerin im August 2012 von ihrer Schwester besucht wurde und da-
nach fur drei Monate von ihrer Mutter (Vi-Prot. S. 13 f.), ist daher nicht massge-
blich. Aus denselben Grinden sind auch allfallige weitere Besuche einer Schwes-

ter der Klagerin (act. 9 S. 10) nicht relevant.

Die weiteren Vorwurfe des Beklagten betreffend die Betreuungssituation bei
der Klagerin sind unbestimmt und unbelegt. Dies gilt etwa fur die Behauptung,
wonach bis zu 4 weitere Personen in der Zweizimmer-Wohnung der Klagerin
leben wirden (Vi-Prot. S. 8). Zur Grosse der Wohnung ist wie bereits zum Be-
schluss vom 14. Januar 2013 (act. 7 S. 10) anzumerken, dass C.___ auch in
der Dreizimmer-Wohnung des Beklagten kein eigenes Zimmer zur Verfugung hat

(in der Wohnung gibt es nur ein Kinderzimmer, Vi-Prot. S. 17).

Der Beklagte erklart weiter, mittlerweile sei auch die Klagerin erwerbstatig.
Allerdings verdeutlicht er nicht, um was fur eine Erwerbstatigkeit es sich handle.
Er gibt lediglich an, die Klagerin arbeite nun offenbar jeweils von 8 Uhr bis 15 Uhr
(act. 9 S. 11, act. 20 S. 4). Anzunehmen ist, dass es sich dabei um ein weiteres
Einsatzprogramm der Stadt Zirich handelt. Diese Arbeitszeiten der Klagerin las-
sen sich indessen zeitlich deutlich besser mit den Kindergarten- und Hortbesu-
chenvon C.__ abstimmen als die Arbeitszeiten des Beklagten, der teils von
10 Uhr bis 19/20 Uhr, teils von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts arbeitet (act. 7 S. 10). Da
die Kindergarten- und Hortbesuche von C._ nach dem Beistand F.
dem Kindeswohl dienen (act. 17 S. 2), erscheint eine Teilzeiterwerbstatigkeit der

Hauptbetreuungsperson tagstber unproblematisch.

3.5.3 Zusammenfassend spricht die bei der Klagerin in grésserem Umfang
mogliche personliche Betreuung von C. durch einen Elternteil fur die Ob-

hutszuteilung an die Klagerin.
3.6 Zuteilungswunsch:

Der Zuteilungswunsch des Kindes ist angesichts des Alters von C.
nicht stark zu gewichten. Nur nebenbei ist daher zu erwahnen, dass C. ge-

genuber externen Bezugspersonen offenbar mehrmals den Wunsch ausserte, bei
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der Klagerin zu leben. Nach den vorliegenden Unterlagen erscheint dies glaubhaft
(act. 22 S. 2, act. 4/10). Weitere Abklarungen dazu erubrigen sich im jetzigen Ver-

fahrensstadium.
3.7 Fazit zur Obhutszuteilung:

3.7.1 Zutreffend ist die Feststellung der Vorinstanz, dass der 6jahrige
C.____ noch intensive personliche Betreuung bendtigt und dass er den Sorge-
rechtsstreit um ihn und die damit verbundenen Anfeindungen zwischen den Par-
teien aus nachster Nahe miterlebt. Es erstaunt daher nicht, dass C.  nach
Angabe der Klagerin durch die Umstande der letzten Jahre vollig verwirrt war und
bei der Ubergabe zuweilen auch aggressiv reagierte (vgl. act. 3 S. 21). Die aufge-
zeigte Verwirrung von C.__ ist in nicht unwesentlichem Umfang als Folge der
Betreuungssituation beim Beklagten mit einer Mehrzahl von Betreuungspersonen
zu betrachten. Hinzu kommen die vorstehend aufgezeigten Vorbehalte an der Er-
ziehungsfahigkeit des Beklagten und seines Umfelds. Von langerfristig bestandi-
geren und damit vorteilhafteren Perspektiven fir C.__ bei Betreuung durch
den Beklagten — wodurch der Nachteil der in grésserem Umfang nétigen Betreu-

ung durch Dritte relativiert wirde — kann danach nicht gesprochen werden.

Vielmehr vermag die Betreuung im Alltag durch die Klagerin dem Kindes-
wohl von C. besser zu dienen. Diese Einschatzung stimmt mit derjenigen

des Beistandes von C. uberein (act. 17).

3.7.2 Das Kindeswohl hat Vorrang vor der Wurdigung des Verhaltens der El-
tern im Prozess. Nur nebenbei ist daher auf den von der Vorinstanz erhobenen
Vorwurf einzugehen, die Klagerin habe sich die superprovisorische Obhutsumtei-
lung an sich mit der unwahren Angabe, C.  habe seit Februar 2012 bei ihr
gelebt, erschlichen (act. 3 S. 22). Die Rechtsvertreterin der Klagerin hat dies be-
reits vor der Vorinstanz in Abrede gestellt (Vi-Prot. S. 23). Vor dieser Instanz ver-
wies sie erneut auf ihre bereits in der Eingabe vom 14. September 2012 enthalte-
ne Relativierung, wonach C._ in dieser Zeit zwar bei ihr angemeldet gewe-
sen sei, bezuglich der Betreuungs- und Besuchssituation aber keine klare Rege-

lung bestanden habe (vgl. act. 2 S. 6 ff.).
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Entscheidend kommt hinzu, dass die Vorinstanz die bestehende Unklarheit
noch vor dem Erlass der superprovisorischen Verfugung ausraumte, indem sie
mit dem Beistand von C.__ Kontakt aufnahm (act. 5/5) und die Betreuungs-
verhaltnisse in den Vormonaten von der Rechtsvertreterin der Klagerin telefonisch
prazisieren liess (act. 5/6). Der Beklagte halt dem zwar entgegen, die Vorinstanz
habe beim Erlass der Verfugung vom 19. September 2012 noch leichtfertig ange-
nommen, C.  lebe seit Februar 2012 bei der Klagerin (act. 9 S. 8). Diese
Schilderung entbehrt indes jeder Grundlage. Nach der Vornahme der erwahnten
Abklarungen im Vorfeld des Erlasses der Verfugung vom 19. September 2012
(act. 5/5-6) war der Vorinstanz offenkundig klar, dass C.__ in den vorange-
gangenen Monaten mehrheitlich beim Vater gelebt, aber dass er die Mutter re-
gelmassig besucht hatte (act. 5/5; in der Verfugung vom 19. September 2012,
act. 5/7, werden die entsprechenden Aktennotizen Uber die vorgenommenen Ab-

klarungen zitiert).

3.7.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dem Kindeswohl von
C. gegenwartig mit einer Zuteilung der Obhut an seine Mutter am besten
gedient wird. C. ist daher in diesbezuglicher Gutheissung der Berufung fur

die Dauer des Verfahrens unter die Obhut der Klagerin zu stellen.

4. Zum Besuchsrecht des Beklagten:

4.1 Wochentags- und Wochenend-Besuche:

4.1.1 Der Beklagte verlangt in der Berufungsantwort fur den Fall der Ob-
hutszuteilung an die Klagerin, es sei ihm ein erweitertes Besuchsrecht zu gewah-
ren und er sei berechtigt und verpflichtet zu erklaren, C.__ jedes zweite Wo-
chenende von Freitag bis Sonntag sowie jeden Dienstag bis Mittwoch auf eigene

Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen (act. 9 S. 2, 17).

4.1.2 Der Elternteil, dem die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und
das unmundige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen personli-
chen Verkehr. Die konkrete Ausgestaltung des Besuchsrechts richtet sich nach

dem Kindeswohl. Der personliche Verkehr mit beiden Elternteilen ist fur die psy-
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chische Entwicklung des Kindes wertvoll. Vorbehalten ist eine allfallige Gefahr-
dung des Kindes (vgl. FamKomm Scheidung-Liatowitsch/Mordasini, 2. Auflage
2011, Anh K, N 48, 65 f., sowie FamKomm Scheidung-Buchler/Wirz, 2. Auflage
2011, Art. 273 ZGB N 13 ff.).

4.1.3 Dass fur den Beklagten und C.___ ein Besuchsrecht festzulegen ist,
ist im Grundsatz unbestritten. Der Umstand, dass C._____ in der Vergangenheit
auch zu einem grossen Anteil beim Beklagten lebte, spricht flr ein eher grosszu-
giges Besuchsrecht — spiegelbildlich zur von der Vorinstanz getroffenen Rege-
lung, welche der Klagerin aufgrund der bisherigen Elternkontakte ebenfalls ein
grosszugiges Besuchsrecht gewahrte (act. 3 S. 22). Zudem ist davon auszuge-
hen, dass auch die Familienmitglieder des Beklagten fir C.__ wichtige Be-
zugspersonen sind (auch wenn sie aufgrund ihrer Vielzahl als Hauptbetreuungs-

personen weniger geeignet sind).

Die Vorinstanz gewahrte der Klagerin ein Besuchsrecht an jedem zweiten
Wochenende von Freitag ab Hortschluss bis Sonntag 19 Uhr, sowie jeden Diens-
tag ab Kindergartenschluss bis Mittwochmorgen Kindergartenbeginn (act. 3 S. 22,
27). Nach der Obhutszuteilung an die Klagerin ist fur den Beklagten ein Besuchs-
recht im entsprechenden Umfang festzulegen. Dies wurde wie bereits erwahnt auf
freiwilliger Basis und unter Mitwirkung des Beistands bereits wahrend der Dauer
des Berufungsverfahrens so gehandhabt (act. 30 f.). Dass es damit Probleme ge-
geben hatte, ist nicht ersichtlich und wurde nicht vorgebracht. Daher ist diese Re-

gelung beizubehalten.
4.2 Ferien- und Feiertagsbesuche; Auslandreisen:

4.2.1 Der Beistand von C.__ Ausserte in seiner Stellungnahme vom
18. Februar 2013 die Ansicht, fur die Organisation des kunftigen Besuchsrechst
sei es wichtig, dass die Ferienregelung moglichst detailliert ausgestaltet werde
(act. 17 S. 2). Die am 19. September 2012 gegenlber der Vorinstanz noch ange-
deutete Gefahr, dass der Beklagte mit C._ nach Mazedonien ziehen kdnnte
(act. 5), erwahnte der Beistand in der Stellungnahme vom 18. Februar 2013 nicht

mehr.
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4.2.2 Dass der Beklagte ein Ferienbesuchsrecht nicht ausdrucklich bean-
tragte, ist vor dem Hintergrund der Offizialmaxime in Kinderbelangen (Art. 296
Abs. 3 ZPO) nicht massgeblich. Das Gericht kann die dem Kindeswohl dienenden
Anordnungen unabhangig von entsprechenden Antragen der Parteien treffen. Mit
Blick auf das vorstehend zum Besuchsrecht im Allgemeinen Ausgefuhrte ist offen-
kundig, dass neben den ublichen Wochenend-Besuchen und den zusatzlichen
Besuchen unter der Woche auch ein Ferienbesuchsrecht dem Kindeswonhl dient.
Es ist winschenswert, dass C._ die Beziehung zu seinem Vater zusatzlich
zu den Wochenend- und Wochentagsbesuchen auch im Rahmen von mehrtagi-

gen Ferienbesuchen vertiefen und intensivieren kann.

4.2.3 Die Klagerin beantragte vor der Vorinstanz unter anderem, es sei dem
Beklagten zu verbieten, mit C._ wahrend der Dauer des Verfahrens ins Aus-
land zu reisen. Ferien und Auslandaufenthalte des Beklagten mit C.___ seien,
so der damalige Standpunkt der Klagerin, dringend zu verhindern (act. 5/1, 5/20
S. 8). Im Berufungsverfahren verfolgt die Klagerin diesen Standpunkt indessen
nicht mehr. Sie hat sich auch in ihrer Stellungnahme zum Beistandsbericht vom
18. Februar 2013 (worin der Beistand wie erwahnt auf die Notwendigkeit einer Fe-
rienregelung verwies, act. 17) nicht zu einer Ferienregelung geaussert (act. 21).
Vielmehr hat die Klagerin dem Beklagten offenbar bereits wahrend der Dauer des
vorliegenden Berufungsverfahrens in einem beschrankten Umfang freiwillig ein
Ferienbesuchsrecht gewahrt (act. 29). Danach ist davon auszugehen, dass die
Klagerin im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegen Ferienbesuche von C.__

beim Beklagten opponiert.

4.2.4 Bei Schulkindern wird in der Regel ein Ferienbesuchsrecht von zwei
bis drei Wochen als angemessen erachtet (BSK ZGB |-Schwenzer, Art. 273
N 15). C.__ wird dieses Jahr 7 Jahre alt und steht damit kurz vor der Einschu-
lung. Entsprechend rechtfertigt sich die Anordnung eines Ferienbesuchsrechts im
Umfang von zwei Wochen, dessen Austibung der Beklagte mindestens zwei Mo-

nate im Voraus dem Besuchsrechtsbeistand anzumelden hat.

4.2.5 Ein zusatzliches Besuchsrecht Uber die Feiertage wurde vom Beklag-

ten nicht verlangt. Auch der Beistand von C. sieht offenbar keine Veranlas-
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sung dafur (er verwies lediglich auf die Wichtigkeit eines klar geregelten Ferien-
besuchsrechts, act. 17). Ferner gebietet auch das Kindeswohlvon C.__ ange-
sichts der provisorischen Natur des vorliegenden Massnahmeverfahrens keine
bestimmte Regelung eines Feiertagsbesuchsrechts. Von einer entsprechenden

Anordnung ist daher abzusehen.

4.2.6 Wie erwahnt, halt die Klagerin am Erlass eines Auslandreiseverbots
nicht mehr fest. Sie erklarte im Berufungsverfahren eher relativierend, im Zeit-
punkt, als sie den Antrag auf Erlass des Verbotes gestellt habe (mit Eingabe vom
12. September 2012), sei ihr erst gerade bekannt geworden, dass der Beklagte im
Sommer 2012 erneut ein Urteil produziert habe, womit er sich in Mazedonien als
Sorgeberechtigter ausweisen kdnne. Daher sei damals mit weiteren Schwierigkei-
ten zu rechnen gewesen und habe auch der Beistand ein hohes Risiko gesehen,
dass der Beklagte mit C.__ nach Mazedonien gehen wurde (act. 2 S. 24). Im-
plizit raumt die Klagerin damit ein, dass sie heute nicht mehr mit solchen Schwie-
rigkeiten rechnet. Andernfalls ware es an der anwaltlich vertretenen Klagerin ge-

wesen, vor dieser Instanz erneut einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Eine konkrete, aktuelle Gefahr, dass der Beklagte C.__ ins Ausland ver-
bringen kdnnte, ist angesichts der Integration des Beklagten in der Schweiz denn
auch nicht ersichtlich. Das frihere Verhalten des Beklagten, auf das vorstehend
eingegangen wurde (vgl. vorne 11./3.4), war diesbezuglich zwar nicht unproblema-
tisch, doch es genugt fur sich alleine nicht, um eine aktuelle Entfuhrungsgefahr zu

begrinden.

4.3 Die Bestatigung der bereits angeordneten Beistandschaft blieb unan-
gefochten. Der Klarheit halber ist mit Blick auf das neu angeordnete Besuchsrecht

ihre Weiterfuhrung anzuordnen.

5. Zu den Unterhaltsbeitragen fiir C.

5.1 Die Vorinstanz sprach der Klagerin aufgrund der Obhutszuteilung an
den Beklagten keine Kinderunterhaltsbeitrage zu und hielt fest, der Beklagte habe

seinerseits keine Kinderunterhaltsbeitrage von der Klagerin verlangt (act. 3 S. 25).
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Nach der Zuteilung der Obhut an die Klagerin ist uber die von ihr geltend gemach-
ten Kinderunterhaltsbeitrage zu entscheiden. Zur Begrindung ihres diesbezugli-
chen Antrags verweist die Klagerin auf ihre Ausfihrungen vor der Vorinstanz

(act. 2 S. 26).

5.2/ 5.2.1 Die Klagerin stellte in der Begrindung ihres Anspruchs auf Kin-
desunterhalt auf Seiten des Beklagten eine Gesamtrechnung auf, in welcher sie
sowohl beim Einkommen als auch beim Bedarf die neue Ehefrau miteinbezog
(nichtaberdas Kind E.  , dadie beidenKinderE.  und C.___ gleich
zu behandeln seien und daher ein allfalliger Freibetrag des Beklagten und seiner

neuen Ehefrau auf die beiden Kinder zu verteilen sei, vgl. act. 20 S. 11).

5.2.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann der Unterhalts-
schuldner indes lediglich flr seine eigene Person die Sicherung der Existenz be-
anspruchen. Er ist somit nur im fur ihn allein massgeblichen betreibungsrechtli-
chen Existenzminimum zu schitzen. Grund dafir ist, dass der neue Ehegatte des
Unterhaltsschuldners gegenuber dessen Kindern nicht privilegiert werden darf
(BGE 137 11 59 E. 4.2.1-2).

Lebt der Unterhaltsschuldner in einer neuen Ehe, so ist in seinem Bedarf
von den gemeinschaftlichen Kosten lediglich ein auf ihn entfallender Anteil einzu-
setzen. Sodann sind keine Positionen einzusetzen, welche Kinder aus der neuen
Ehe betreffen (namentlich der betreibungsrechtliche Kinderzuschlag und die
Krankenkassenpramie). Das so berechnete Existenzminimum des Unterhalts-
schuldners alleine ist daraufhin seinem Einkommen gegenuberzustellen. Erst
dann ist ein allfalliger Freibetrag unter allen unterhaltsberechtigten Kindern des
Unterhaltsschuldners zu verteilen, je nach Massgabe ihrer eigenen Bedurfnisse
und der Leistungsfahigkeit des anderen Elternteils (BGE 137 Il 59 E. 4.2; BGer
5A 797/2012 vom 18. Marz 2013, E. 4.4.4)..

5.2.3 Von einem eigentlichen Vorrang der Unterhaltsanspriiche von Kindern
aus erster Ehe gegenuber den Unterhaltsanspruchen des neuen Ehegatten ist
dabei indes nicht auszugehen (entgegen Summermatter, Zur Abanderung von
Kinderalimenten, FamPra 2012 S. 38 ff., S. 59 FN 123). Das Bundesgericht hat
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sich zunachst gegen eine Prioritat des einen oder anderen Anspruchs geaussert
und die Frage in der Folge offen gelassen (BGE 132 111 209 E. 2.3 m.w.Nw.).
Seither bemerkt es regelmassig, dass das Gesetz sich nicht zur Frage eines all-
falligen Vorrangs des Unterhalts fir minderjahrige Kinder vor dem Ehegattenun-
terhalt oder umgekehrt dussere (vgl. BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012, E. 3.3
m.w.Nw.). Eine unmissverstandliche Priorisierung der Kinderanspriche geht auch
aus dem erwahnten BGE 137 Il 59 nicht hervor. Indem das Bundesgericht in die-
sem Entscheid den Anteil der (gemeinschaftlichen) Wohnkosten im Bedarf des
Unterhaltsschuldner nach Massgabe der (hypothetischen oder tatsachlichen)
Leistungsfahigkeit des neuen Ehegatten bemass, hat sich das Bundesgericht im-
merhin eher gegen eine Prioritat des Kindesunterhalts ausgesprochen (BGE 137
11 59 E. 4.2.2). Andernfalls ware die Leistungsfahigkeit des neuen Ehegatten nicht
relevant, und es ware auf jeden Fall nur der halftige Anteil des Unterhaltsschuld-
ners an den Wohnkosten einzusetzen. Das Bundesgericht ist ferner in BGer

5A _390/2012 vom 21. Januar 2013 nicht von einem Vorrang der Anspriche der
Kinder ausgegangen: Es erklarte einen Entscheid des Kantonsgerichts Graubtin-
den, in welchem "mit Rucksicht auf die noch ausstehende Integration der neuen
Ehefrau auf dem deutschen Arbeitsmarkt" (der Unterhaltsschuldner lebte mit der
neuen Ehefrau in Deutschland) von einer Halbierung von Ehegattengrundbetrag
(auf die Lebenskosten in Deutschland umgerechnet) und Wohnkosten abgesehen
wurde, nicht als willkurlich (BGer 5A_390/2012 E. 6.2).

Dem entspricht die Praxis der Kammer, die in Fallen der Festsetzung bzw.
Abanderung von Kinderunterhaltsbeitragen beim Vorliegen einer neuen Ehe des
Unterhaltsschuldners prift, in welchem Umfang der neue Ehegatte sich an den
Wohnkosten beteiligen kann (vgl. OGer ZH LC120016 vom 13. August 2012,

E. lll./6.2.4).

Bei der Bemessung des Existenzminimums des Beklagten alleine kann so-
mit in angemessenem Umfang bertcksichtigt werden, inwieweit D._ in der
Lage ist, sich an den gemeinschaftlichen Kosten zu beteiligen. Im Zentrum steht
die Anforderung, dass Unterhaltsbeitrage nach pflichtgemassem Ermessen und

nach Recht und Billigkeit festzusetzen sind (Art. 4 ZGB; Meier-Hayoz, Berner
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Kommentar, N 71-73 zu Art. 4 ZGB; OGer ZH LY110013 vom 7. September 2011,
E. 11./3.4). Die getroffene Unterhaltsldsung muss daher fur die gesamte Familie

des Beklagten billig sein.

Mit Blick auf das prinzipielle Fehlen einer Vor- und Nachrangigkeit im Ver-
haltnis Ehegatten- zu Kindesunterhalt ware es auch denkbar, ein striktes Exis-
tenzminimum des Unterhaltsschuldners alleine zu berechnen und den Uber-
schuss angemessen auf alle beteiligten Unterhaltsglaubiger (Ehegatte und Kinder
aus erster und zweiter Ehe) zu verteilen. Da das Bundesgericht jedoch den Ehe-
gatten vorab bei der Bemessung des Anteils des Unterhaltsschuldners an den
gemeinschaftlichen Kosten angemessen bericksichtigt, wird auch vorliegend so

vorgegangen.
5.3 Bedarf des Beklagten:

5.3.1 Der Beklagte macht in der Berufungsantwort den folgenden Bedarf gel-
tend (act. 9 S. 18 f.; exkl. Positionen betreffend C. , da diese bei der Ob-

hutszuteilung an die Klagerin bei dieser zu berucksichtigen sein werden):

Grundbetrag Eheleute Fr.  1'700.00
GrundbetragE._ Fr. 400.00
Mietzins Fr. 1'850.00
Krankenkasse Beklagter Fr. 268.80
Krankenkasse Ehefrau Fr. 333.90
Krankenkasse E. Fr. 83.70
Telefon/Internet Fr. 120.00
Gebuhren Radio/TV Fr. 38.00
Hausratversicherung Fr. 40.00

Autokosten (flr Erwerbstatigkeit der neuen Ehefrau)  Fr. 200.00

OV-Abo (fur Erwerbstatigkeit des Beklagten) Fr. 59.25
Auswartige Verpflegung Fr. 200.00
Steuern Fr. 340.00
Schulden Fr. 644.45

Gesamtbedarf Fr. 6'278.10
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5.3.2 Nach dem Gesagten ist dem Beklagten indes lediglich ein angemes-
sener Teil des Ehegattengrundbetrags und der Wohnkosten anzurechnen.
D.  erzielt nach der belegten Schilderung des Beklagten mit Reinigungsar-
beiten ein Einkommen von netto monatlich Fr. 1'400.00 (vgl. nachfolgend
11./5.5.4). Angesichts des Alters des im Sommer 2012 geborenen Sohnes E.
ist ihr kein hdheres Einkommen anzurechnen. Mit diesem Einkommen vermag
D._ neben der Deckung des halftigen Ehepaargrundbetrags von Fr. 850.00
lediglich einen geringfligigen Anteil von ca. Fr. 300.00 an die Wohnkosten zu be-
zahlen. Beim Beklagten sind daher ein Grundbetrag von Fr. 850.00 und Wohn-

kosten von Fr. 1'500.00 einzusetzen.

Von den weiteren geltend gemachten Positionen sind alle die Ehefrau und
den Sohn E._ betreffenden Positionen zu streichen. Die weiteren gemein-
schaftlichen Kosten sind dem Beklagten lediglich halftig anzurechnen. Dies gilt
unabhangig davon, ob D._ einen halftigen Anteil bezahlen kann. Die
Deckung ihres Unterhalts ist lediglich angemessen mit zu berlcksichtigen, was
durch die vorstehend aufgezeigte Aufteilung von Grundbetrag und Wohnkosten
geschehen ist. Eine weitere Berucksichtigung ihrer Bedarfspositionen wurde sie

im Verhaltnis zu C. unverhaltnismassig privilegieren.

Zu streichen ist sodann der Betrag fur die auswartige Verpflegung. Dem Be-
klagten wird von seinem Einkommen ein Betrag von monatlich Fr. 230.00 fur die

Verpflegung abgezogen (act. 15/1; vgl. auch Vi-Prot. S. 21).

Ferner sind die Steuern zu streichen, da diese in knappen Verhaltnissen
praxisgemass nicht berucksichtigt werden (FamKomm Scheidung-Vetterli,
2. Auflage 2011, Art. 176 ZGB N 33).

Zu den geltend gemachten Schuldabzahlungen verweist der Beklagte auf
einen Kreditvertrag mit der GE Money Bank uber einen Betrag von Fr. 28'000.00
(act. 9 S. 19, act. 10/7). Zu welchem Zweck der Beklagte den geltend gemachten
Kredit aufnahm, ist nicht ersichtlich, geht aus den eingereichten Unterlagen nicht
hervor und wurde auch vom Beklagten nicht verdeutlicht. Entsprechende Abzah-

lungsraten sind im Bedarf nicht zu berucksichtigen, weil sie den Kinderunterhalts-
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beitragen nachgehen (FamKomm Scheidung-Wullschleger, 2. Auflage 2011,
Art. 285 N 42 a.E.; vgl. auch OGer ZH LY110013 vom 7. September 2011,
E. I1./5.2.3).

Auf die Hohe der Krankenkassenpramie ist nicht weiter einzugehen. Die
Frage einer allfalligen Pramienverbilligung stellt sich bei beiden Parteien gleich-
ermassen (vgl. betr. den Beklagten Vi-Prot. S. 21). Auch der Klagerin wird im vor-
liegend massgeblichen Bedarf die volle Krankenkassenpramie der KVG-

Versicherung angerechnet.

5.3.3 Das Gesagte fuhrt zur nachfolgend aufgezeigten Bedarfsrechnung des

Beklagten:
Grundbetrag Beklagter Fr. 850.00
Mietzinsanteil Fr. 1'500.00
Krankenkasse Beklagter Fr. 268.80
Telefon/Internet Fr. 60.00
Geblhren Radio/TV Fr. 19.00
Hausratversicherung Fr. 20.00
OV-Abo (fur Erwerbstéatigkeit des Beklagten) Fr. 59.25
Gesamtbedarf Fr. 2'777.05

5.4 Leistungsfahigkeit des Beklagten:

Dem geschilderten Bedarf des Beklagten ist sein Einkommen gegenuber zu
stellen. Der Rechtsvertreter des Beklagten beziffert den durchschnittlichen monat-
lichen Nettolohn des Beklagten aus seiner Tatigkeit im Club Restaurant ... mit
Fr. 4'200.00 (act. 9 S. 19). Der Beklagte selber gab gegenuber der Vorinstanz da-
gegen ein Bruttoeinkommen von Fr. 4'200.00 an (Vi-Prot. S. 21). Diese Zahl ergibt
sich auch aus den eingereichten Unterlagen. Danach ist von einem Nettobetrag

von Fr. 3'767.85 monatlich auszugehen (act. 15/1).

Daraus ergibt sich ein Uberschuss von Fr. 990.00. Dieser Betrag ist gestltzt
auf die geschilderte Praxis nach Massgabe ihrer Bedurfnisse auf die Kinder

E. und C. aufzuteilen. Mit in die Betrachtung einzubeziehen ist auch
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die Leistungsfahigkeit der jeweiligen Elternteile, also der Klagerin auf der einen

Seite und der neuen Ehefrau des Beklagten auf der anderen Seite.

5.5 Leistungsfahigkeit des jeweils anderen Elternteils (der Klagerin bzw.

von D. ):

5.5.1 Die Klagerin beziffert ihren Bedarf wie folgt (act. 2 S. 26 i.V.m.
act. 5/20 S. 10):

Grundbetrag Klagerin Fr. 1'350.00
Kindergrundbetrag Fr. 400.00
Mietzins Fr. 950.00
Krankenkasse Klagerin Fr. 359.00
Krankenkasse C._ Fr. 90.00
Telefon/Billag Fr. 120.00
Versicherungen Fr. 30.00
Kinderbetreuungskosten geschatzt Fr. 500.00
Fahrtkosten 6V Fr. 79.00
Gesamtbedarf Fr. 3'878.00

5.5.2 Auch auf Seiten der Klagerin ist fir die Beurteilung der (finanziellen)
Leistungsfahigkeit auf einen Bedarf ohne Positionen betreffend C. abzustel-
len. Auszugehen ist fur diese hypothetische Berechnung von einem Alleinstehen-

dengrundbetrag. Dies fihrt zum folgenden Gesamtbedarf der Klagerin alleine:

Grundbetrag Klagerin Fr. 1'200.00
Mietzins Fr. 950.00
Krankenkasse Klagerin Fr. 359.00
Telefon/Billag Fr. 120.00
Versicherungen Fr. 30.00
Fahrtkosten 6V Fr. 79.00
Gesamtbedarf Fr. 2'738.00

5.5.3 Wie bereits erwahnt, ist die Klagerin nach der Schilderung des Beklag-

ten mittlerweile auch erwerbstatig, in Rahmen eines Teilzeitspensums jeweils von
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8 Uhr bis 15 Uhr. Um was fur eine Erwerbstatigkeit es sich handelt, verdeutlicht

der (anwaltlich vertretene) Beklagte nicht. Insbesondere macht der Beklagte nicht
geltend, die Klagerin sei aufgrund dieses Einkommens in der Lage, ihren eigenen
Bedarf inkl. die Kosten ihrer Wohnung zu decken und dartberhinaus fur den Bar-

Unterhalt von C. (teilweise) aufzukommen (vgl. vorne 11./3.5.2).

Die Vorinstanz erwog wie bereits erwahnt (vorne 11./3.5.1), die Klagerin wer-
de von den sozialen Diensten der Stadt Zurich unterstutzt und habe nach der
Trennung vom Beklagten in Einsatzprogrammen der Stadt gearbeitet. Fir die Zu-
kunft seien weitere Besuche solcher Programme vorgesehen (act. 3 S. 20). Dies
ist unbestritten. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass es sich bei
der aktuellen Tatigkeit der Klagerin um ein weiteres Einsatzprogramm der Stadt
Zurich handelt. Dass die Klagerin damit ihren vorstehend aufgezeigten eigenen
Bedarf vollstandig decken kann und daruber hinaus fur den Bar-Unterhalt von
C.___ leistungsfahig ware, ist nicht anzunehmen. Ohnehin stellt die Klagerin
bereits mit der in natura geleisteten Betreuung und Erziehungvon C.__ einen
wesentlichen Teil des Unterhalts von C._ sicher. Die Klagerin tragt damit ei-

nen angemessen Teil der Unterhaltslast.

5.5.4 Mit Blick auf die Deckung des Unterhalts von E._ und eine dies-
bezlgliche Leistungsfahigkeit der Muttervon E._ gilt dasselbe. D.  ar-
beitet nach der Schilderung des Beklagten wie bereits erwahnt abends als Reini-
gungsangestellte und erzielt damit ein Einkommen von Fr. 1'400.00 pro Monat
(act. 9 S. 20, act. 15/2). Betreffend beide Kinder des Beklagten ist somit festzuhal-
ten, dass der jeweilige andere Elternteil neben der in natura geleisteten Erziehung
und Betreuung nicht als leistungsfahig betrachtet werden kann. Der verbleibende
Bar-Unterhalt der beiden Kinder muss daher, soweit moglich und zumutbar, vom

Beklagten abgedeckt werden.
5.6 Berechnung des Unterhaltsbeitrags:

Wie gesehen, verbleibt fur die Deckung des Unterhalts der Kinder C.
und E. vom Einkommen des Beklagten ein Uberschuss von knapp

Fr. 1'000.00. Damit lassen sich gerade etwa die Kinderzuschlage nach dem er-
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wahnten Kreisschreiben von je Fr. 400.00 und die Krankenkassenpramien bezah-
len. Es erscheint daher angemessen, den Uberschuss halftig zwischen den bei-
den Kindern zu teilen. Eine weitere Bestimmung des konkreten Bedarfs von
C._ _undE. ___ kann danach unterbleiben. Dies fuhrt zu einem Unterhalts-

beitrag fur C. von Fr. 500.00 pro Monat.

Es ist gerichtsnotorisch, dass mit einem Unterhaltsbeitrag in dieser Hohe
nicht der gesamte Unterhaltsbedarf eines Kindes abgedeckt werden kann. Auch
nach Abzug der in natura erbrachten Position "Pflege und Erziehung" in den Zir-
cher Tabellen verbleibt fur ein Einzelkind in der einschlagigen Altersgruppe noch
ein Unterhaltsbedarf Fr. 1'300.00. Auch wenn berucksichtigt wird, dass die Positi-
on "Unterkunft" des Kinderbedarfs bereits in den Bedarfsrechnungen der Parteien
enthalten ist, und sodann der verbleibende Betrag angesichts der knappen Ver-
haltnisse reduziert wird — die Zurcher Tabellen betreffen Verhaltnisse des geho-
benen Mittelstandes — muss noch ein deutlich hdherer Betrag als Fr. 500.00 resul-
tieren. Daher ist die Kinderzulage (die vom Gesamtbedarf nach der Praxis vorab
abzuziehen ware, vgl. vgl. BGE 137 Il 59 E. 4.2.3) zusatzlich zum Unterhaltsbei-
trag von Fr. 500.00 zu bezahlen.

Der Beklagte hat bei seiner friheren Anstellung beim ... eine Kinderzulage
fur C.___ erhalten (act. 5/3/3; vgl. auch act. 5/3/5). Ob der Beklagte die Kinder-
zulage auch bei der aktuellen Anstellung bei ... AG noch bezieht, geht aus der
Lohnabrechnung vom 1. Januar 2013 (act. 15/1) nicht hervor. Die Frage muss
nicht abschliessend geklart werden. Sollte der Beklagte eine Kinderzulage fur
C.___ Dbeziehen, hat er sie mit dem Unterhaltsbeitrag fir C.__ an die Klage-
rin zu Uberweisen (Art. 285 Abs. 2 ZGB). Bezieht er dagegen keine solche Zula-
ge, bleibt es dessen ungeachtet beim vorstehend errechneten Unterhaltsbeitrag,
da der Beklagte ohnehin aufgrund seiner finanziellen Verhaltnisse nicht mehr zu

leisten in der Lage ist.

Der Beklagte ist daher in teilweiser Gutheissung der Berufung zu verpflich-
ten, der Klagerin fur die Kosten des Unterhalts und der Erziehung von C.
monatliche Unterhaltsbeitrage von Fr. 500.00 zuzuglich allfalliger gesetzlicher o-

der vertraglicher Kinderzulagen zu bezahlen.
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5.7 Beginn der Unterhaltspflicht:

Die Klagerin beantragt die Zusprechung von Kindesunterhaltsbeitragen ab
der Zuteilung der Obhut an sie (act. 2 S. 2). Entsprechend ist der Beklagte fur die
Zeit ab 21. September 2012 (act. 5/9/2) bis 15. November 2012 (act. 5/26/1-4)
sowie ab 15. Januar 2013 (act. 8/1) zur Bezahlung der erwahnten monatlichen

Kindesunterhaltsbeitrdge an die Klagerin zu verpflichten.

1.  Es rechtfertigt sich, Uber die Kosten- und Entschadigungsfolgen fur das
Berufungsverfahren bereits im vorliegenden Entscheid zu befinden und nicht bis
zum Endentscheid zuzuwarten (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens mussen in der Regel von der un-
terliegenden Partei getragen werden (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gemass standi-
ger Rechtsprechung des Obergerichtes sind indes die Kosten des Verfahrens mit
Bezug auf Kinderbelange — unabhangig vom Verfahrensausgang — den Parteien
je zur Halfte aufzuerlegen und die Parteientschadigungen wettzuschlagen, wenn
die Parteien unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses achtenswerte Griinde
zur Antragstellung hatten. Dies gilt vorliegend mit Blick auf die Zuteilung der elter-
lichen Obhut und die Regelung des Besuchsrechts, die im vorliegenden Verfahren
etwa mit zwei Drittel zu gewichten ist. Davon haben die Parteien je die Halfte, d.h.

gemessen am Total der Kosten je ein Drittel zu tragen.

Das die Unterhaltsbeitrage betreffende Drittel der Kosten ist dagegen nach
dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien zu verteilen. Die Klagerin verlangte
Kindesunterhaltsbeitrdge von monatlich Fr. 650.00, der Beklagte demgegentber
(fir den Fall der Zuteilung der Obhut an die Klagerin) ein Absehen von der Ver-
pflichtung zur Leistung von Unterhaltsbeitragen. Diesbezuglich unterliegt der Be-
klagte somit zu rund drei Viertel (Fr. 500.00 / Fr. 650.00).

Insgesamt hat damit die Klagerin die Kosten im Umfang von flunf Zwdlftel zu
tragen (4/12 betreffend Obhut und Besuchsrecht, 1/12 betreffend Unterhalt) und
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der Beklagte im Umfang von sieben Zwolftel (4/12 betreffend Obhut und Besuchs-
recht, 3/12 betreffend Unterhalt).

Entsprechend ist der Klagerin eine auf einen Sechstel reduzierte Parteient-

schadigung zu bezahlen.

3. Die zweitinstanzliche Entscheidgebunhr richtet sich nach § 6 Abs. 1
i.V.m. § 5 sowie § 8 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 der Gebuhrenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG). Fur die Bemessung der Par-
teientschadigung sind § 6 Abs. 1i.V.m. § 5 Abs. 1, §9und § 13 Abs. 1 und 2 der
Verordnung des Obergerichts Uber die Anwaltsgeblhren vom 8. September 2010
(AnwGebV) massgeblich.

4. Wie eingangs erwahnt, hat die Kammer beiden Parteien die unentgelt-
liche Rechtspflege mit Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeistandin bzw. ei-
nes unentgeltlichen Rechtsbeistandes gewahrt (vorne 1./5., 1./8.). Die Kosten des
Berufungsverfahrens sind daher einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen.
Die Nachzahlungspflicht der Parteien nach Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehal-

ten.

Die der Klagerin aufgrund ihres Obsiegens geschuldete (reduzierte) Partei-
entschadigung steht infolge prozessrechtlicher Legalzession direkt ihrer unent-
geltlichen Rechtsbeistandin zu (ZK ZPO-Emmel, Art. 122 N 12). Allerdings sind
beide Parteien nach dem Gesagten mittellos. Dies fuhrt zur Annahme, dass die
Parteientschadigung uneinbringlich ist. Sie ist der Rechtsvertreterin daher aus der
Gerichtskasse zu bezahlen. Der Anspruch auf die voraussichtlich uneinbringliche
Parteientschadigung geht dadurch auf den Kanton Uber (Art. 122 Abs. 2 ZPO).

5.  Nachdem beide unentgeltlichen Rechtsvertreter ihnre Aufwandubersicht
eingereicht haben (act. 25 f., 33 f.), kann Uber ihre Entschadigung entschieden
werden. Dabei ist auf die Anwaltsgebuhrenverordnung vom 8. September 2010
(AnwGebV) abzustellen (vgl. 23 AnwGebV). Der notwendige Zeitaufwand ist ne-

ben dem Streitwert bzw. Interessewert, der Verantwortung der Anwaltin bzw. des
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Anwaltes und der Schwierigkeit des Falles lediglich ein Bemessungskriterium un-
ter mehreren (vgl. § 2 AnwGebV).

5.1 Im vorliegenden Massnahmeverfahren bemisst sich die Grundgebuhr
nach § 5 Abs. 1i.V.m. § 9 AnwGebV. Demnach ist die Gebuhr im Rahmen zwi-
schen Fr. 280.00 und Fr. 10'660.00 festzusetzen. Nach Erstattung von Beru-
fungsbegrindung und Berufungsantwort hatten die Parteien zum Bericht des Bei-
standsvon C.__ Stellung zu nehmen. Daher ist ein Zuschlag nach § 11 Abs. 2
AnwGebV zu berechnen. Die weiteren unaufgeforderten Eingaben der Parteien

(act. 29, 33) sind dabei angemessen mit zu berucksichtigen.

Zu beurteilen war zum einen die Zuteilung der Obhut Gber den Sohn
C.___ und die damit verbundene Regelung des personlichen Verkehrs des Be-
klagten mit C.___ . Die zwischen den Parteien sehr strittige Thematik der elterli-
chen Obhut verursachte den Hauptaufwand der Rechtsvertreter. Mit Blick auf das
Kindeswohl war eine eingehende Auseinandersetzung mit der familidren Situation
der Parteien unerlasslich. Dabei trugen die Rechtsvertreter eine betrachtliche
Verantwortung und handelte es sich um einen eher schwierigen Fall. Demgegen-
uber erwiesen sich die finanziellen Verhaltnisse der Parteien als uberschaubar.
Eine Erhdhung der Gebuhr nach Massgabe von § 5 Abs. 2 AnwGebV ist daher
nicht geboten. Diesbezuglich sowie mit Blick auf die unstrittige Regelung des per-

sonlichen Verkehrs mit C. ist eher von einem leichten Fall auszugehen.

Den erbrachten Zeitaufwand bezifferten die unentgeltliche Rechtsbeistandin
der Klagerin mit 16.25 Stunden, der unentgeltliche Rechtsbeistand des Beklagten
mit 19.58 Stunden. Beides liegt angesichts der konkret zu beurteilenden Verhalt-

nisse im Rahmen des Angemessenen.

Die Gebuhr ist entsprechend im unteren bis mittleren Bereich festzusetzen.
Fir die unentgeltliche Rechtsbeistandin der Klagerin rechtfertigen sich eine
Grundgebuhr von Fr. 3'000.00 und ein Zuschlag von Fr. 500.00 fur die geschilder-
ten zusatzlichen Aufwendungen. Flr den unentgeltlichen Rechtsbeistand des Be-
klagten ist die Grundgebuhr auf Fr. 3'400.00 festzusetzen und ein Zuschlag von
Fr. 500.00 auszurichten.
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5.2 Die unentgeltliche Rechtsbeistandin der Klagerin ist vor dem aufge-
zeigten Hintergrund zusatzlich zur aus der Gerichtskasse ausbezahlten Parteient-
schadigung mit Fr. 3'000.00 zuzuglich Barauslagen von Fr. 120.40 (act. 26) zu
entschadigen. Zusatzlich ist der geltend gemachte Mehrwertsteuerzuschlag aus-
zuzahlen (vgl. act. 37 sowie das Kreisschreiben der Verwaltungskommission des
Obergerichts vom 17. Mai 2006 uber die Mehrwertsteuer, mit Ergdnzung vom
17. September 2010).

5.3 Der unentgeltliche Rechtsbeistand des Beklagten ist entsprechend aus
der Gerichtskasse mit Fr. 3'900.00 zuzuglich Barauslagen von Fr. 87.00 (act. 34)
zu entschadigen. Zusatzlich ist auch hier der geltend gemachte Mehrwertsteuer-

zuschlag auszuzahlen.

Es wird erkannt:

1. In Gutheissung der Berufung der Klagerin werden die Dispositiv-Ziffern 5
und 6 der Verfugung des Einzelgerichtes (5. Abteilung) des Bezirksgerichtes
Zirich vom 12. November 2012 aufgehoben und durch die folgenden Fas-

sungen ersetzt:

"5. Das Kind C. , geboren am tt.mm.2006, wird im Sinne einer vorsorgli-
chen Massnahme flir die Dauer des Verfahrens unter die Obhut der Klagerin

gestellt.

6. Der Beklagte ist berechtigt, das Kind C. wie folgt auf eigene Kosten zu

sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen:
— jedes zweite Wochenende von Freitag ab Hortschluss bis Sonntag 19 Uhr,

— jeden Dienstag ab Kindergartenschluss bis Mittwochmorgen Kindergarten-

beginn, sowie

— fir die Dauer von zwei Wochen wahrend der Schul- bzw. Kindergarten-
ferien von C. , wobei der Beklagte die Auslibung des Ferienbesuchs-
rechts mindestens zwei Monate im Voraus dem Besuchsrechtsbeistand

anzumelden hat."
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In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der Beklagte verpflichtet, der
Klagerin an die Kosten des Unterhalts und der Erziehungvon C._ Un-
terhaltsbeitrage von Fr. 500.00 pro Monat zu bezahlen, zuziglich allfallige
gesetzliche oder vertragliche Kinderzulagen, zahlbar jeweils auf den Ersten
eines jeden Monats, fur die Zeit ab 21. September 2012 bis 15. November

2012 sowie ab 15. Januar 2013 fir die weitere Dauer des Verfahrens.

Die im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB errichtete Beistandschaft wird fortge-

fuhrt. Dem Beistand werden die folgenden Aufgaben Ubertragen:
- Organisation des vom Gericht angeordneten Besuchsrechts sowie

- Uberwachung der Durchfilhrung desselben.
Die zweitinstanzliche Entscheidgeblhr wird auf Fr. 3'000.00 festgesetzt.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu funf Zwolftel der Klagerin
und zu sieben Zwolftel dem Beklagten auferlegt und infolge der Gewahrung
der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genom-
men.

Die Nachzahlungspflicht der Parteien nach Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten.

Der Beklagte wird verpflichtet, der Rechtsbeistandin der Klagerin, Rechts-
anwaltin lic. iur. X.___ | eine reduzierte Prozessentschadigung von

Fr. 600.00 zuzuglich Fr. 48.00 (8 % Mehrwertsteuer auf Fr. 600.00) also total
Fr. 648.00 zu bezahlen.

Die Rechtsanwaltin lic. iur. X. zugesprochene, voraussichtlich unein-

bringlichen Prozessentschadigung von total Fr. 648.00 wird der Rechtsbei-

standin aus der Gerichtskasse ausbezahlt.

Der Anspruch auf die uneinbringliche Prozessentschadigung geht an den
Kanton Zurich (Obergerichtskasse) uber (Art. 122 Abs. 2 ZPO).

Rechtsanwaltin lic. iur. X. wird fur ihre Bemuhungen und Barauslagen
als unentgeltliche Rechtsbeistandin der Klagerin im Berufungsverfahren zu-

satzlich zur Auszahlung der voraussichtlich uneinbringlichen Prozessent-
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schadigung mit Fr. 2'900.00 zuzuglich Barauslagen von Fr. 120.40 sowie
Fr. 241.65 (8 % Mehrwertsteuer auf Fr. 3'020.40) also total Fr. 3'262.05 aus

der Gerichtskasse entschadigt.

Die Nachzahlungspflicht der Klagerin gemass Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt
vorbehalten.

Rechtsanwalt lic. iur. Y1.__ wird fur seine Bemuhungen und Bar-
auslagen als unentgeltlicher Rechtsvertreter des Beklagten im vorliegenden
Berufungsverfahren mit Fr. 3'900.00 zuzulglich Barauslagen von Fr. 87.00
sowie Fr. 318.95 (8 % Mehrwertsteuer auf Fr. 3'987.00), also total

Fr. 4'305.95, aus der Gerichtskasse entschadigt.

Die Nachzahlungspflicht des Beklagten gemass Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt

vorbehalten.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an den Beistand F. sowie —
unter Rucksendung der erstinstanzlichen Akten — an das Bezirksgericht Zu-

rich, je gegen Empfangsschein.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes uUber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG, in einem Massnahmeverfahren im
Sinne von Art. 98 BGG.

Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.



versandt am:

-4 -

Obergericht des Kantons Zirich
II. Zivilkammer

Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. T. Engler



	Urteil vom 27. Mai 2013
	Erwägungen:
	I.
	II.
	III.

	Es wird erkannt:
	1. In Gutheissung der Berufung der Klägerin werden die Dispositiv-Ziffern 5 und 6 der Verfügung des Einzelgerichtes (5. Abteilung) des Bezirksgerichtes Zürich vom 12. November 2012 aufgehoben und durch die folgenden Fassungen ersetzt:
	"5. Das Kind C._____, geboren am tt.mm.2006, wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme für die Dauer des Verfahrens unter die Obhut der Klägerin gestellt.
	6. Der Beklagte ist berechtigt, das Kind C._____ wie folgt auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen:
	– jedes zweite Wochenende von Freitag ab Hortschluss bis Sonntag 19 Uhr,
	– jeden Dienstag ab Kindergartenschluss bis Mittwochmorgen Kindergartenbeginn, sowie
	– für die Dauer von zwei Wochen während der Schul- bzw. Kindergarten- ferien von C._____, wobei der Beklagte die Ausübung des Ferienbesuchsrechts mindestens zwei Monate im Voraus dem Besuchsrechtsbeistand anzumelden hat."

	2. In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der Beklagte verpflichtet, der Klägerin an die Kosten des Unterhalts und der Erziehung von C._____ Unterhaltsbeiträge von Fr. 500.00 pro Monat zu bezahlen, zuzüglich allfällige gesetzliche oder vertraglic...
	3. Die im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB errichtete Beistandschaft wird fortgeführt. Dem Beistand werden die folgenden Aufgaben übertragen:
	 Organisation des vom Gericht angeordneten Besuchsrechts sowie
	 Überwachung der Durchführung desselben.

	4. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'000.00 festgesetzt.
	5. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu fünf Zwölftel der Klägerin und zu sieben Zwölftel dem Beklagten auferlegt und infolge der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.  Die Nachzahlungspflicht d...
	6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Rechtsbeiständin der Klägerin, Rechtsanwältin lic. iur. X._____, eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 600.00 zuzüglich Fr. 48.00 (8 % Mehrwertsteuer auf Fr. 600.00) also total Fr. 648.00 zu bezahlen.
	7. Die Rechtsanwältin lic. iur. X._____ zugesprochene, voraussichtlich uneinbringlichen Prozessentschädigung von total Fr. 648.00 wird der Rechtsbeiständin aus der Gerichtskasse ausbezahlt.
	Der Anspruch auf die uneinbringliche Prozessentschädigung geht an den Kanton Zürich (Obergerichtskasse) über (Art. 122 Abs. 2 ZPO).
	8. Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Klägerin im Berufungsverfahren zusätzlich zur Auszahlung der voraussichtlich uneinbringlichen Prozessentschädigung mit Fr. 2'900.00 zu...
	10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an den Beistand F._____ sowie – unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten – an das Bezirksgericht Zürich, je gegen Empfangsschein.
	11. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. ...

